Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 29. Oktober 2025

KR-Nr. 214/2025

1089. Motion (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stirken)

Die Kantonsrite Marc Bourgeois, Ziirich, Rochus Burtscher, Dietikon,
und Christoph Ziegler, Elgg, haben am 30.Juni 2025 folgende Motion
eingereicht:

Der Regierungsrat wird aufgefordert, im Einfiithrungsgesetz zum
Bundesgesetz iiber die Berufsbildung (EG BBG) gesetzliche Grund-
lagen zu schaffen, die sicherstellen, dass das kantonale Angebot im Be-
reich der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung in Kooperation mit
gleichwertig ausgebildeten, privaten Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beraterinnen und -beratern erbracht wird.

Zudem sollen zwar fiir Personen ohne Abschluss der Sekundarstufe I1
die Beratungen kostenlos angeboten werden kénnen. Die Tarife fiir
staatlich finanzierte oder mitfinanzierte Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatungen sollen im Ubrigen aber den freien Wettbewerb nicht
beeintrachtigen, wobei die Verordnung Ausnahmen vorsehen kann.

Begriindung:

Gleichwertigkeit von 6ffentlicher und privater Berufsberatung erhal-
ten:

Die Schweizerische Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB)
bestand schon immer aus privaten und 6ffentlichen qualifizierten Fach-
leuten mit eidgenossisch anerkannter Ausbildung. Sie ergénzten sich in
ihrer Arbeit iiber Jahre gegenseitig. Dabei sind die privaten BSLB we-
sentliche Impulsgeber fiir die Entwicklung der heutigen modernen BSLB.
Diese bewihrte Kooperation mit den privaten BSLB soll beibehalten
und weiterentwickelt werden.

Beratungsmarkt im Sinne von Public-Private-Partnership organisie-
ren:

In den letzten 10 Jahren wurde der Service Public-Anteil der 6ffent-
lichen BSLB stark ausgeweitet und der Kooperations-Bereich mit den
privaten BSLB praktisch aufgegeben. Es gibt heute kaum mehr Koope-
rationen zwischen privaten und 6ffentlichen BSLB, und auf dem Markt
kédmpfen die privaten BSLB mit ungleichen Spiessen gegeniiber den
staatlichen subventionierten Beratungsangeboten. Um die Qualitédt und
die Effizienz in der Berufs- und Laufbahnberatung sicherzustellen, ist
eine Aufteilung des Beratungsmarktes in die drei Bereiche «Service Pu-
blic», «KKooperation» und «Freier Markt» notig.
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Der Service Public im Kanton Ziirich muss klar definiert sein:

Die Beratungsdienstleistungen der offentlichen BSLB wurden und
werden laufend ausgebaut. Es ist unbestritten, dass die 6ffentliche BSLB
den Informationsbedarf der Bevolkerung und Beratungsdienstleistun-
gen im Sinne eines Service Public fiir Jugendliche und bildungsferne
Personen (ohne Sek II-Abschluss) sicherstellen soll. Sie muss jedoch
nicht Bereiche abdecken, die bereits seit Jahren von privaten BSLB be-
arbeitet werden. In einer selbstverantwortlichen Gesellschaft wirkt sich
eine Abgrenzung der Dienstleistungen zwischen 6ffentlichen und pri-
vaten BSLB vorteilhaft fiir die Bevolkerung aus.

Die Kantonale Berufs-, Studien und Laufbahnberatung gezielt stér-
ken:

Durch den Einbezug der privaten BSLB in die Beratungsdienstleis-
tungen wird die offentliche BSLB gestirkt. Sie kann sich prézise auf
ihre Zielgruppen fokussieren. Die privaten BSLB mit ihrer langjdhrigen
fachlichen Erfahrung und den erprobten Beratungsinstrumenten, die
auch von Schulen, Institutionen und dem Gewerbe angewendet werden,
sind die richtigen Partner, um Doppelspurigkeit zu vermeiden. Der
wichtigste Trager der Berufsbildung ist das Gewerbe und die Wirtschaft,
welche seit Jahrzehnten mit der privaten BSLB konstruktiv kooperieren.

Synergien zwischen 6ffentlichen und privaten BSLB nutzen, Kosten
senken:

Offentliche und private BSLB haben die gleiche Ausbildung, jedoch
unterschiedliche Stdrken. Es geht darum, diese Stidrken im Interesse der
Bevolkerung einzusetzen. Es ist sinnvoll, spezifische Erfahrungen und
Ressourcen der privaten BSLB einzubeziehen, statt diese durch die 6f-
fentliche BSLB neu zu «erfinden». Das generiert unnotige Kosten. Er-
gianzungen im Artikel 34 EG BBG legen die Basis zu einer effizienten
und qualitativ starken kooperativen Berufsberatung in unserem Kanton.

Auf Antrag der Bildungsdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Zur Motion Marc Bourgeois, Ziirich, Rochus Burtscher, Dietikon,
und Christoph Ziegler, Elgg, wird wie folgt Stellung genommen:

Die Leistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB)
werden derzeit durch den Kanton einerseits und private Berufs-, Stu-
dien- und Laufbahnberatende anderseits erbracht.

Der gesetzliche Auftrag der 6ffentlichen BSLB ergibt sich aus Art. 49—
51 des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 iiber die Berufsbildung
(BBG, SR 412.10), § 34 des kantonalen Einfiihrungsgesetzes zum Be-
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rufsbildungsgesetz vom 14. Januar 2008 (EG BBG, LS 413.31) sowie der
Verordnung iiber die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom
27.November 2013 (V BSLB, LS 413.319). Danach stellt der Kanton die
Grundversorgung mit Information und personlicher Beratung sicher.
Hauptzielgruppe der 6ffentlichen BSLB sind Jugendliche und Erwach-
sene mit erhohtem Beratungsbedarf. Der Fokus der kantonalen Auf-
gaben liegt auf dem Beratungsangebot fiir Jugendliche am Ubergang
von der obligatorischen Schule in die Berufsbildung oder eine Mittel-
schule (Ubergang I) sowie der Beratung von Personen ohne Abschluss
auf Sekundarstufe II. Diese Beratungsangebote werden kostenlos er-
bracht (§ 42 Abs.2 EG BBG, § 10 Abs. 1 lit.a V BSLB). Kostenlos be-
raten werden auch Personen, die wirtschaftliche Hilfe geméss Sozial-
hilfegesetzgebung beziehen, Personen, die innerhalb der letzten zwei
Monate vor der Anmeldung zur Beratung in Ausbildung standen und
dafiir Ausbildungsbeitrige des Kantons bezogen haben, sowie Personen,
bei denen die Stipendienstelle des Kantons oder eines offentlichen
Organs zur Priifung ihres Gesuchs um Ausbildungsbeitrige die Abkli-
rung verlangt (§ 10 Abs. 1 lit. b—-d V BSLB). Die o6ffentliche BSLB er-
bringt somit hauptsichlich Beratungsleistungen zugunsten von Personen,
welche die Leistungen nicht finanzieren und damit nicht auf dem pri-
vaten Markt beziehen konnten. Die iibrigen Leistungen der BSLB, die
der Kanton erbringt, sind gebiihrenpflichtig. Ausgenommen ist bis 31. De-
zember 2028 die Beratung von Personen iiber 40 Jahre, die eine Stand-
ortbestimmung, Potenzialabkldrung und Laufbahnberatung geméss der
vom Bundesrat beschlossenen Massnahme «viamia» in Anspruch neh-
men (§ 10 Abs. 1 lit.e V BSLB).

Daneben bieten private Anbieterinnen und Anbieter ihre Dienstleis-
tung im Bereich BSLB auf dem Markt gegen Entgelt an. Sie ergédnzen
damit das kantonale Angebot, da sie einen Bereich abdecken, der nicht
zum Kerngeschéft des Kantons gehort. Geméss den geltenden Rahmen-
bedingungen stehen die Angebote der 6ffentlichen BSLB und diejenigen
der privaten BSLB nicht in einem Konkurrenzverhéltnis. Vielmehr
handelt es sich angesichts der bestehenden Aufgabenteilung um ein er-
gianzendes Zusammenspiel von offentlicher und privater BSLB. Im Be-
reich, in dem sich die Angebote iiberschneiden — dies betrifft insbeson-
dere die Beratung von Personen, die nicht zur erwdhnten Hauptziel-
gruppe der 6ffentlichen BSLB gehoren —, erhebt der Kanton kostende-
ckende Gebiihren (§ 42 Abs.1 EG BBG in Verbindung mit § 11 und
Anhang V BSLB), womit die privaten Angebote nicht benachteiligt
werden. Einzig fiir die bis Ende 2028 befristeten «viamia»-Beratungen
werden geméss Vorgabe des Bundes keine Gebiihren erhoben. Das ent-
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sprechende Angebot zielt darauf ab, die Konkurrenzfahigkeit von ilte-
ren Arbeitskrdften zu erhohen und deren Arbeitsmarktfahigkeit zu
sichern oder zu verbessern. Dass von diesem kostenlosen Angebot an-
gesichts der sich schnell wandelnden Berufs- und Arbeitswelt auch gut
Qualifizierte profitieren, dndert fiir sich allein nichts am geschilderten
System.

Wiirde das bestehende gut funktionierende System aufgelost, indem
offentliche und private Anbietende eine gesetzlich festgelegte Koope-
ration eingehen miissten, wiirde ein erheblicher Verwaltungsaufwand
entstehen. Mittels Vereinbarungen miissten die von den Privaten zu er-
bringenden Leistungen genau definiert und die Rahmenbedingungen
festgelegt werden. Es wiren umfangreiche Abstimmungsprozesse er-
forderlich, etwa beziiglich Zustédndigkeiten, Vertragsgestaltung und Be-
richterstattung. Die Abrechnung der Leistungen der privaten Anbie-
tenden und das festzulegende System der Entschédigung wére ebenfalls
mit einem betrichtlichen Aufwand verbunden. Dies wiirde erhebliche
zusitzliche administrative Kosten fiir Steuerungs- und Kontrollaufga-
ben nach sich ziehen. Fiir die Ratsuchenden entstiinde zudem kein er-
kennbarer Mehrwert: Die Qualitdt der Angebote von Beratung und
Information wiirde nicht verbessert, wenn die Leistungen zwischen 6f-
fentlicher BSLB und privaten Anbieterinnen und Anbietern koordiniert
werden miissten. Zudem wiirde je nach Ausgestaltung der Kooperation
die Zuginglichkeit zu den Leistungen der BSLB fiir die Ratsuchenden
erschwert. Es miisste deshalb sichergestellt werden, dass insbesondere
Personen mit erhohtem Unterstiitzungsbedarf nicht durch einen auf-
wendigen Anmeldeprozess mit anschliessender Triage von der Inan-
spruchnahme einer Beratung abgehalten wiirden. Diese Zielgruppe wird
in erster Linie durch einfache und schnell zugéngliche Beratung und In-
formation erreicht, was mit dem bestehenden System gewihrleistet ist.

Heute besteht im Grundsatz eine klare Aufgabenteilung zwischen
offentlicher und privater BSLB. Mit einer gesetzlichen Kooperations-
pflicht wiirde die Grenze zwischen offentlicher und privater Zustandig-
keit vermischt, was zusétzliche Abklarungen und Schnittstellenarbeit
erfordern wiirde.

Das bestehende System bietet Ratsuchenden ein breites Angebot. Es
besteht die Wahlmoglichkeit zwischen der 6ffentlichen BSLB und pri-
vaten Angeboten. Diese Vielfalt hat sich bewihrt, da sie sowohl nieder-
schwellige Zugénge als auch spezialisierte Angebote ermoglicht.

Der Regierungsrat erachtet die heutigen Strukturen als zweckmissig
und ausreichend. Sie ermdglichen eine bedarfsgerechte Grundversor-
gung, lassen aber auch privaten Anbietenden genligend Raum und be-
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lasten den Kanton nicht mit zusétzlichen administrativen und finanziel-
len Verpflichtungen. Die gesetzliche Verankerung einer Kooperation,
wie dies mit der Motion gefordert wird, ist weder erforderlich noch ziel-
fithrend.

Aus diesen Griinden beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat,
die Motion KR-Nr. 214/2025 abzulehnen.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungs-
rates sowie an die Bildungsdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:
Kathrin Arioli



	1089. Motion (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stärken)
	Auf Antrag der Bildungsdirektion
	beschliesst der Regierungsrat:


